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werden. Angst und Chancenlosigkeit können jederzeit eine
Quelle der Gewalt werden.

Toleranz gegenüber menschenfeindlichen Ideologien und
menschenverachtenden Handlungen ist für evangelische
Christinnen und Christen ausgeschlossen. Die evangelische
Kirche widersetzt sich politischem Extremismus, Rassismus
und Antisemitismus. Sie wendet sich gegen politische und
religiöse Praxis, die Menschen an Leib und Seele Schaden
und Leid zufügt. Sie lehnt insbesondere jede religiöse Be-
gründung von Diskriminierung ab. Sie pflegt das klare Wort
gegenüber den staatlichen Institutionen und den Verant-
wortlichen der Wirtschaft und tritt für sozial gerechte und
menschenwürdige Verhältnisse ein. Sie wendet sich gegen
jeden Missbrauch von Religion, der Menschen entmündigt,
und gegen eine Form des Atheismus, der sie verdummt. Sie
widersteht einem Menschenbild, das Gottes Geschöpfe auf
ihre materiellen Bedürfnisse reduziert und den Konsum zur
Heilsverheißung stilisiert.

Die evangelische Kirche möchte mit alledem dazu beitra-
gen, dass es gar nicht erst zu Ausbrüchen von Intoleranz in
unserer Gesellschaft kommt. Sie bietet sich darum als ein
Raum an, in dem sich die verschiedenen religiösen, kultu-
rellen und ethischen Strömungen in Freiheit zueinander be-
gegnen können. Es ist ihr Bestreben, gemeinsame Anliegen
religiös und weltanschaulich unterschiedlich gesinnter
Menschen zu entdecken. Eine Unterschiede leugnende Reli-
gionsvermischung lehnen wir ab. Unsere Kirche arbeitet an
einer Kultur gegenseitiger Achtsamkeit, wobei sie die
christliche Prägung unserer Gesellschaft durch die Ge-
schichte des Christentums in Anspruch nimmt. Diese Ge-
schichte enthält ein Potenzial von Humanität, dem sich auch
Menschen verpflichtet sehen, die der Kirche fern stehen.

Mit ihnen und den anderen christlichen Kirchen zusam-
men will die evangelische Kirche erreichen, dass Menschen
mit anderen religiösen und kulturellen Traditionen das Le-
ben in unserer Kultur als Chance erfahren. Sie sind eingela-
den, unsere Gesellschaft mit ihrer Kultur und ihren Einsich-
ten zu bereichern. Je überzeugender die evangelische Chris-
tenheit diese Einladung vorlebt, um so mehr wird sie der
pluralistischen Gesellschaft zum Segen werden. Je eindeuti-
ger sie mit ihrem Leben den Glauben an den menschen-
freundlichen Gott in unserer Gesellschaft darstellt, um so
mehr wird der bunte Pluralismus dieser Gesellschaft ein
menschenfreundliches Gesicht gewinnen.

B e r l i n ,  den 10. November 2005

Die Präses der Synode 
der Evangelischen Kirche in Deutschland

Barbara  R i n k e

Nr. 237* Beschluss der Synode der Evangelischen Kir-
che in Deutschland zum Kirchengesetz zur
Änderung der Grundordnung der Evange-
lischen Kirche in Deutschland und zur Rati-
fizierung der Verträge der Evangelischen
Kirche in Deutschland mit der Union Evange-
lischer Kirchen in der Evangelischen Kirche
in Deutschland und der Vereinigten Evange-
lisch-Lutherischen Kirche Deutschlands. 

Vom 10. November 2005.

Die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland hat
mit Zustimmung der Kirchenkonferenz aufgrund des Arti-
kels 10 Absatz 1 und Absatz 2 Buchstabe a der Grundord-
nung der Evangelischen Kirche in Deutschland das folgen-
de Kirchengesetz beschlossen:

Artikel 1

Änderung der Grundordnung

Die Grundordnung vom 13. Juli 1948 (ABl. EKD S. 233),
zuletzt geändert durch Kirchengesetz vom 6. November
2003 (ABl. EKD S. 408), wird wie folgt geändert:

1. Artikel 2 Absatz 2 wird folgender Satz 2 angefügt:

»Das Bekenntnis ist nicht Gegenstand der Gesetzge-
bung.«

2. Artikel 10 a erhält folgende Fassung: 

»(1) Die Evangelische Kirche in Deutschland kann
Kirchengesetze für Sachgebiete, die durch Kirchenge-
setz der Evangelischen Kirche in Deutschland für alle
oder mehrere Gliedkirchen oder für einen oder mehrere
gliedkirchliche Zusammenschlüsse und die ihnen ange-
hörenden Glied- oder Mitgliedskirchen einheitlich gere-
gelt sind, mit Wirkung für die betroffenen Gliedkirchen
oder gliedkirchlichen Zusammenschlüsse und die ihnen
angehörenden Glied- oder Mitgliedskirchen erlassen,
wenn die Kirchenkonferenz durch Beschluss nach Arti-
kel 26 a Absatz 4 zustimmt. Das Zustimmungserforder-
nis gilt nicht für Kirchengesetze nach Artikel 33 Ab-
satz 2.

(2) Die Evangelische Kirche in Deutschland kann
Kirchengesetze für Sachgebiete, die noch nicht einheit-
lich durch Kirchengesetz der Evangelischen Kirche in
Deutschland geregelt sind, mit Wirkung für die Glied-
kirchen oder gliedkirchlichen Zusammenschlüsse und
die ihnen angehörenden Glied- oder Mitgliedskirchen
erlassen, soweit die Gesetzgebungskompetenz bei den
Gliedkirchen oder den gliedkirchlichen Zusammen-
schlüssen liegt, und zwar

a) für alle Gliedkirchen, wenn alle Gliedkirchen dem
Kirchengesetz zustimmen,

b) für mehrere Gliedkirchen, wenn diese dem Kirchen-
gesetz zustimmen oder

c) für gliedkirchliche Zusammenschlüsse und die ihnen
angehörenden Glied- oder Mitgliedskirchen, wenn
der jeweilige gliedkirchliche Zusammenschluss dem
Kirchengesetz zustimmt.

Die Zustimmung ist gegenüber dem Rat der Evange-
lischen Kirche in Deutschland zu erklären. Sie kann
auch nach Verkündung des Kirchengesetzes binnen ei-
nes Jahres erklärt werden, wenn nichts anderes bestimmt
ist. Die Frist beginnt mit dem Tage der Herausgabe des
Amtsblatts der Evangelischen Kirche in Deutschland,
das die Verkündung nach Artikel 26 a Absatz 6 enthält.

(3) In einem Kirchengesetz der Evangelischen Kirche
in Deutschland nach Absatz 2 kann den betroffenen
Gliedkirchen für sich oder den gliedkirchlichen Zu-
sammenschlüssen für sich und die ihnen angehörenden
Glied- oder Mitgliedskirchen die Möglichkeit einge-
räumt werden, jederzeit dieses Kirchengesetz in der zur-
zeit gültigen Fassung außer Kraft zu setzen. Für Glied-
kirchen, die vor der Zustimmung zu einem Kirchen-
gesetz aufgrund mitgliedschaftlicher Bindung das
Kirchengesetz eines gliedkirchlichen Zusammenschlus-
ses angewendet haben, kann bestimmt werden, dass die-
se das Kirchengesetz für sich nur gemeinsam außer
Kraft setzen können. Satz 1 und 2 gelten nicht für Teile
von Kirchengesetzen und nicht für Kirchengesetze nach
Artikel 33 Absatz 2. Das Außer-Kraft-Setzen ist gegen-
über dem Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland
zu erklären. Der Rat stellt durch Verordnung fest, dass
und zu welchem Zeitpunkt das Kirchengesetz für die be-
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troffene Gliedkirche oder den gliedkirchlichen Zu-
sammenschluss und die ihm angehörenden Glied- oder
Mitgliedskirchen außer Kraft getreten ist.«

3. Nach Artikel 10 a wird folgender Artikel 10 b eingefügt:

»Artikel 10 b

Kirchengesetze der Evangelischen Kirche in
Deutschland können eine Ermächtigung zum Erlass aus-
führender Regelungen vorsehen. Inhalt, Zweck und
Ausmaß der erteilten Ermächtigung müssen im jeweili-
gen Kirchengesetz bestimmt werden.«

4. In Artikel 17 Absatz 5 werden die Wörter »deren Verei-
nigungen« durch die Wörter »gliedkirchlichen Zusam-
menschlüsse« ersetzt.

5. In Artikel 21 Absatz 3 werden die Wörter »einer konfes-
sionell oder territorial bestimmten Vereinigung von
Gliedkirchen« durch die Wörter »einem konfessionell
oder territorial bestimmten gliedkirchlichen Zusammen-
schluss« ersetzt.

6. Nach Artikel 21 wird ein neuer Abschnitt eingefügt. Er
erhält folgende Überschrift:

»III a. Gliedkirchliche Zusammenschlüsse 
in der Evangelischen Kirche in Deutschland«

7. Nach Art. 21 wird folgender Artikel 21 a eingefügt:

»Artikel 21 a

(1) Gliedkirchliche Zusammenschlüsse können ihren
Auftrag in der Evangelischen Kirche in Deutschland
wahrnehmen.

(2) Das Nähere wird durch Vertrag geregelt.«

8. In Artikel 24 Absatz 1 wird die Zahl »100« durch die
Zahl »106« ersetzt.

9. Artikel 24 Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:

»Jede Gliedkirche hat in der Synode mindestens zwei
Sitze.«

10. Artikel 28 Absatz 1 wird folgender Satz 3 angefügt:

»Die Kirchenkonferenz kann der Synode über ihre Ar-
beit berichten.«

11. In Artikel 28 Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter »ein
Mitglied, das« durch die Wörter »zwei Mitglieder, die«
ersetzt. Das Wort »darf« wird gestrichen.

12. Nach Artikel 28 Absatz 2 wird folgender Absatz 3 ein-
gefügt:

»(3) Die Kirchenkonferenz kann Ausschüsse bilden.«

Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4.

13. Nach Artikel 28 wird folgender Artikel 28 a eingefügt:

»Artikel 28 a

(1) Die Vertreter der zu einem gliedkirchlichen Zu-
sammenschluss nach Artikel 21 a gehörenden Gliedkir-
chen in der Kirchenkonferenz bilden einen Konvent.
Nicht zu einem gliedkirchlichen Zusammenschluss ge-
hörenden Gliedkirchen kann in diesen Konventen Gast-
status eingeräumt werden.

(2) Die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können
die Zuständigkeit zur Erfüllung bestimmter Aufgaben
an sich ziehen. Dies erfolgt durch Beschluss des Kon-
vents des jeweiligen gliedkirchlichen Zusammen-
schlusses in der Kirchenkonferenz mit Zustimmung der
zuständigen Organe des gliedkirchlichen Zusammen-

schlusses. Der Beschluss bedarf im Konvent einer
Mehrheit von drei Vierteln der in diesem Konvent ver-
tretenen Gliedkirchen, die mindestens zwei Drittel der
dem Konvent zuzurechnenden Kirchenglieder vertreten.

(3) Nach Absatz 2 erworbene Zuständigkeiten gelten
nur für den jeweiligen gliedkirchlichen Zusammen-
schluss. Die Zuständigkeit der Evangelischen Kirche in
Deutschland im Übrigen bleibt unberührt.«

14. Artikel 31 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

»(1) Das Kirchenamt dient den Organen der Evange-
lischen Kirche in Deutschland sowie der gliedkirch-
lichen Zusammenschlüsse nach Artikel 21 a zur Erfül-
lung ihrer Aufgaben. Es führt die Verwaltung und die
laufenden Geschäfte nach Richtlinien oder Weisungen
des Rates im Rahmen des kirchlichen Rechts und der
vertraglichen Regelungen gemäß Artikel 21 a.«

15. Artikel 31 Absatz 2 Nr. 1 wird wie folgt gefasst:

»die Organe in der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unter-
stützen und für sie die Aufgaben einer Geschäftsstelle
wahrzunehmen sowie für die Geschäftsführung in den
Kammern und Kommissionen zu sorgen,«

16. In Artikel 31 Absatz 2 Nr. 2 wird das Wort »Vereini-
gungen« durch das Wort »Zusammenschlüssen« ersetzt.

17. In Artikel 31 Absatz 2 Nr. 3 wird das Wort »Vereini-
gungen« durch das Wort »Zusammenschlüsse« ersetzt.

18. Nach Artikel 31 Absatz 2 Nr. 3 wird folgende Nr. 4 ein-
gefügt:

»durch Beratung und Information die Gliedkirchen bei
der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu unterstützen,«

Die bisherigen Nr. 4 bis 8 werden Nr. 5 bis 9.

19. Artikel 31 Absatz 4 wird folgender Satz angefügt:

»Verträge nach Artikel 21 a Absatz 2 können vorsehen,
dass und wie die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse
bei der Berufung zu beteiligen sind.«

20. Artikel 31 wird folgender Absatz 5 angefügt:

»Bei der Auswahl der Leiter und Leiterinnen der Haupt-
abteilungen und der Abteilungen des Kirchenamtes
sowie der Referenten und Referentinnen ist auf eine
ausgewogene Berücksichtigung der unterschiedlichen
Bekenntnisbindungen zu achten.«

Artikel 2

Kirchengesetz über die Zustimmung zum Vertrag 
zwischen der Evangelischen Kirche in Deutschland 

und der Union Evangelischer Kirchen 
in der Evangelischen Kirche in Deutschland

Dem Vertrag zwischen der Evangelischen Kirche in
Deutschland und der Union Evangelischer Kirchen in der
Evangelischen Kirche in Deutschland vom 31. August 2005
wird zugestimmt.

Artikel 3

Kirchengesetz über die Zustimmung zum Vertrag 
zwischen der Evangelischen Kirche in Deutschland 

und der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen 
Kirche Deutschlands

Dem Vertrag zwischen der Evangelischen Kirche in
Deutschland und der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen
Kirche Deutschlands vom 31. August 2005 wird zuge-
stimmt.
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Artikel 4

Schlussbestimmungen

(1) Artikel 1 Nr. 1 bis 5, Nr. 8 bis 12 sowie Nr. 16 und
Nr. 17 treten in Kraft, wenn gemäß Artikel 26 a Absatz 4
und 5 der Grundordnung der EKD die Kirchenkonferenz mit
der erforderlichen Mehrheit zugestimmt hat.

(2) Artikel 1 Nr. 6 und 7, Nr. 13 bis 15 und Nr. 18 bis 20
sowie Artikel 2 und 3 treten in Kraft, wenn die Kirchenkon-
ferenz mit der erforderlichen Mehrheit nach Artikel 26 a
Absatz 4 und 5 GO-EKD zugestimmt hat, alle Gliedkirchen
diesen Änderungen nach Artikel 10 a Absatz 2 Buchstabe a
GO-EKD zugestimmt haben und der Rat der Evangelischen
Kirche in Deutschland den Zeitpunkt durch Verordnung
nach Artikel 26 a Absatz 7 Satz 3 festgestellt hat. Ferner ist
die Zustimmung der UEK und der VELKD zu den in Arti-
keln 2 bzw. 3 genannten Verträgen erforderlich.

(3) Die Änderung von Artikel 24 Absatz 1 und 2 Grund-
ordnung durch Artikel 1 Nr. 8 und 9 dieses Kirchengesetzes
gilt nicht für die 10. Synode der Evangelischen Kirche in
Deutschland.

B e r l i n ,  den 10. November 2005

Die Präses der Synode 
der Evangelischen Kirche in Deutschland

Barbara  R i n k e

Nr. 238* Beschluss der Synode der Evangelischen Kir-
che in Deutschland zum Kirchengesetz über
die Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeam-
ten in der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land (Kirchenbeamtengesetz der EKD –
KBG.EKD).

Vom 10. November 2005. 

Die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland hat
mit Zustimmung der Kirchenkonferenz auf Grund des Arti-
kels 10 Abs. 1 und Abs. 2 Buchstabe a und des Artikels 10 a
Abs. 2 Buchstabe b und c der Grundordnung der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland das folgende Kirchengesetz
beschlossen:

Inhaltsübersicht

Teil 1 Allgemeine Bestimmungen
§ 1 Dienst im Kirchenbeamtenverhältnis
§ 2 Geltungsbereich, Dienstherrnfähigkeit
§ 3 Funktionsvorbehalt

Teil 2 Das Kirchenbeamtenverhältnis

Kapitel 1 Allgemeines
§ 4 Dienstherr, oberste Dienstbehörde, Dienstvorge-

setzte, Vorgesetzte, Dienstaufsicht
§ 5 Dienst bei mehreren Rechtsträgern
§ 6 Arten des Kirchenbeamtenverhältnisses

Kapitel 2 Ernennung
§ 7 Begründung und Veränderung des Kirchenbeam-

tenverhältnisses
§ 8 Voraussetzungen
§ 9 Wirksamkeit der Ernennung
§ 10 Nichtigkeit der Ernennung
§ 11 Rücknahme der Ernennung
§ 12 Unwirksamkeit der Ernennung, Amtshandlungen

§ 13 Beförderung, Durchlaufen von Ämtern

Kapitel 3 Laufbahnen und Amtsbezeichnungen
§ 14 Laufbahnbestimmungen
§ 15 Amtsbezeichnungen

Kapitel 4 Personalakten
§ 16 Personalaktenführung
§ 17 Einsichts- und Auskunftsrecht

Teil 3 Amt und Rechtsstellung

Kapitel 1 Pflichten
§ 18 Grundbestimmung
§ 19 Gelöbnis
§ 20 Beratungs- und Gehorsamspflicht
§ 21 Verantwortlichkeit
§ 22 Beschränkung bei Vornahme von Amtshand-

lungen
§ 23 Verbot der Weiterführung von Dienstgeschäften
§ 24 Amtsverschwiegenheit
§ 25 Übergabe amtlicher Unterlagen und Gegen-

stände
§ 26 Annahme von Zuwendungen
§ 27 Politische Betätigung und Mandatsbewerbung
§ 28 Arbeitszeit
§ 29 Fernbleiben vom Dienst
§ 30 Wohnung und Aufenthalt
§ 31 Mitteilung von strafrechtlichen Verfahren
§ 32 Amtspflichtverletzungen
§ 33 Schadensersatz

Kapitel 2 Rechte
§ 34 Fürsorgepflicht des Dienstherrn
§ 35 Unterhalt
§ 36 Abtretung von Schadensersatzansprüchen
§ 37 Schäden bei Ausübung des Dienstes
§ 38 Urlaub
§ 39 Mutterschutz, Elternzeit, Jugendarbeitsschutz,

Arbeitsschutz, Schwerbehindertenrecht
§ 40 Dienstzeugnis

Kapitel 3 Personalentwicklung
§ 41 Förderung, Fortbildung
§ 42 Beurteilung

Kapitel 4 Nebentätigkeiten
§ 43 Grundbestimmung
§ 44 Angeordnete Nebentätigkeiten
§ 45 Haftung aus angeordneter Nebentätigkeit
§ 46 Einwilligungsbedürftige Nebentätigkeiten
§ 47 Nichteinwilligungsbedürftige Nebentätigkeiten
§ 48 Rechtsverordnungen über Nebentätigkeiten

Teil 4 Veränderungen des Kirchenbeamtenver-
hältnisses

Kapitel 1 Freistellung (Beurlaubung und Teildienst)
§ 49 Grundbestimmung
§ 50 Beurlaubung und Teildienst aus familiären 

Gründen
§ 51 Beurlaubung und Teildienst aus anderen Gründen
§ 52 Informationspflicht und Benachteiligungsverbot
§ 53 Nebentätigkeit während der Freistellung
§ 54 Allgemeine Rechtsfolgen einer Beurlaubung
§ 55 Verfahren
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